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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2004/13/0163 E 21. September 2005

Rechtssatz

Kosten der Haushaltsführung sind, woran § 20 Abs. 1 Z. 2 EStG 1988 keinen Zweifel lässt, ihrer Art nach immer und

ausnahmslos Kosten der Lebensführung. Die Besonderheit der Anerkennung der Mehraufwendungen durch eine

doppelte Haushaltsführung besteht gerade darin, dass (unter der Bedingung beru@icher Veranlassung) Auslagen zum

Abzug als Werbungskosten zugelassen werden, für die ein solcher Abzug sonst wegen ihrer Eigenschaft als

Aufwendungen der Lebensführung grundsätzlich nicht in Betracht kommt. Liegen die Voraussetzungen einer

beru@ichen Veranlassung doppelter Haushaltsführung vor, dann können die aus einer solchen Haushaltsführung

erwachsenden Auslagen mit der Begründung ihres Charakters als Aufwendungen der Lebensführung vom

Werbungskostenabzug nicht rechtens ausgeschlossen werden.
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